
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1965/7/1 2Ob195/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1965

Norm

ZPO §371

ZPO §503 Z2 C2b

Rechtssatz

Wenn die Parteienvernehmung über den Unfallshergang mangels anderer Beweise des primäre Beweismittel ist, darf

der Berufungssenat von den in erster Instanz unmittelbar getro8enen Feststellungen nur nach Wiederholung der

Parteienvernehmung abgehen.

Entscheidungstexte

2 Ob 195/65

Entscheidungstext OGH 01.07.1965 2 Ob 195/65
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